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Phytosanitäre Risiken
Gesetzlich geregelte und neue Schadorganismen (Quarantä-
neschadorganismen) kommen bisher nicht oder nicht weit 
verbreitet in der Europäischen Union vor und können fatale 
wirtschaft liche und ökologische Schäden hervorrufen, wenn 
sie sich etablieren. Auch Pfl anzen und sonsti ges Material wie 
Erde, mit denen solche Schadorganismen eingeschleppt oder 
verbreitet werden können, stellen ein phytosanitäres Risiko 
dar. 

Die Einfuhr, Verbringung, Haltung, Vermehrung 
und Freisetzung von spezifi ziertem Material mit 
phytosanitärem Risiko ist verboten!

Spezifi ziertes Material mit phytosanitärem Risiko:

Für Forschung, Versuchswesen und Züch-
tung können Ausnahmen gewährt werden.

(Art. 8 und 48 der Verordnung (EU) 2016/2031, Delegierte 
Verordnung (EU) 2019/829)

Arbeiten mit spezifi ziertem Material sind nur in Quarantäne-
einrichtungen möglich, die vom zuständigen Pfl anzenschutz-
dienst benannt werden, unter dessen Aufsicht stehen und 
regelmäßig kontrolliert werden. 

Dies können geschlossene Anlagen (nicht amtliche Einrich-
tungen wie Universitäten, Firmen, Privatlabore) oder Qua-
rantänestati onen (amtliche Stati onen) sein. 

Anforderungen an Quarantäneeinrichtungen 

 Physische Isolati on des spezifi zierten Materials und 
keine Möglichkeit, es ohne Autorisierung aus der 
Einrichtung zu en� ernen 

 Kein Zugang für nicht autorisierte Personen
 Möglichkeit zur Sterilisati on, Dekontaminati on bzw. 

Vernichtung von Befallsgegenständen
 Festlegung und Beschreibung der Aufgaben der Ein-

richtung und des Personals, sowie der Bedingungen, 
unter denen gearbeitet wird

 Zuständige Person für den Betrieb (Überwachung, 
Dokumentati on etc.)

 Ausreichende Anzahl an Personal mit hinreichender 
Qualifi kati on, Ausbildung und Erfahrung

 No� allplan

Für welche Tätigkeiten kann eine Ausnah-
megenehmigung erteilt werden?
• Amtliche Tests

• Wissenschaft liche Arbeiten

• Bildungszwecke

• Versuche

• Sortenauslese bzw. Züchtungsvorhaben

Einfuhr und Verbringung
Für die Einfuhr oder Verbringung von spezifi ziertem Mate-
rial stellt der Pfl anzenschutzdienst auf Antrag eine Ermäch-
ti gung – einen sogenannten „Lett er of Authority“ (LoA) 
aus. Das spezifi zierte Material muss so verpackt sein, dass 
ein Entweichen von Schadorganismen verhindert wird. 

Die Ermächti gung ist der Sendung beizufügen und soll-
te außen an der Verpackung angebracht werden, damit 
das Dokument ggf. amtlich kontrolliert werden kann, ohne 
dass die Sendung geöff net werden muss. 

Bei der Einfuhr aus Dritt ländern wird die Sendung an der 
Grenzkontrollstelle beim Pfl anzenschutzdienst zur Kont-
rolle angemeldet. Er kontrolliert die Ermächti gung und die 
sichere Verpackung.

Freigabe von spezifi ziertem Material aus 
Quarantäneeinrichtungen
Spezifi ziertes Material kann mit einer Genehmigung des 
Pfl anzenschutzdienstes aus der Quarantäneeinrichtung 
freigegeben werden. Die Genehmigung zur Freigabe erteilt 
der zuständige Pfl anzenschutzdienst nur, wenn sicherge-
stellt ist, dass keine geregelten Schadorganismen freige-
setzt werden.
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